Mustervereinbarung
Entschädigung von Ertragsausfällen der Landwirtschaft in Grundwasserschutzzonen
ANU-406-21d / 5. Dezember 2025
Die gelb markierten Textteile sind zu überprüfen und zu bearbeiten. Sind Begriffe zusätzlich in [eckige Klammern] gesetzt, sind besondere Angaben erforderlich.
Hinweis: Diese Mustervereinbarung wurde auf Basis der Vorlagen der Gemeinsamen Empfehlung für die gütliche Regelung der Entschädigung landwirtschaftlicher Nutzungsbeschränkungen in Grundwasserschutzzonen, Kanton St. Gallen, August 2005 und der Wegleitung für die Entschädigung landwirtschaftlicher Nutzungsbeschränkungen in Quell- und Grundwasserschutzzonen, Luzern, Oktober 2005 erstellt.
Die hellblau markierten Textteile sind Erläuterungen, die zu streichen sind.


Vereinbarung

zwischen

[Vorname, Name, Strasse, PLZ, Ort]
als Eigentümer/-in des Grundstücks Nr. […], Grundbuch [Ort]

und

der Wasserversorgung [……] / Gemeinde [……]

Das Grundstück Nr. […] befindet sich innerhalb der Grundwasserschutzzone [«Name»]. Die Bewirtschaftung dieses Grundstücks wird durch folgende Nutzungsbeschränkungen, welche im Schutzzonenreglement festgelegt werden, erschwert: 
· […………..] (Angaben siehe Schutzzonenreglement und Gefahrenkataster)
· […………..]
· […………..]
Die Parteien vereinbaren Folgendes:
1. Weil die vorerwähnten Nutzungsbeschränkungen der Wasserversorgung [……..] zugutekommen, ist diese bereit, gestützt auf [………..] (kommunaler Erlass) dafür eine Entschädigung zu bezahlen. Im Gegenzug verpflichtet sich der / die Grundeigentümer/-in, die Nutzungsbeschränkungen einzuhalten.
2. Die Ertragsausfall- und Mehraufwandentschädigung steht dem Bewirtschafter / der Bewirtschafterin des Grundstücks Nr. […] zu und wird vorerst auf die Dauer von zehn Jahren festgelegt. Sofern keine der Parteien auf diesen Zeitpunkt eine Neufestsetzung der Ertragsausfall- und Mehraufwandentschädigung verlangt, wird die Vertragsdauer jeweils um ein Jahr verlängert.
3. Die jährliche Entschädigung für den Ertragsausfall und Mehraufwand beträgt:
	Grundstück
	Zone
	Entschädigung
	in Worten

	Nr. […]
	S[…]
	Fr. […].–
	[…………..]

	Nr. […]
	S[…]
	Fr. […].–
	[…………..]

	Total
	Fr. […].–
	[…………..]


4. Diese Entschädigung wird jährlich, jeweils per 1. Dezember, dem Bewirtschafter / der Bewirtschafterin ausbezahlt, erstmals für das Jahr [……] (zu koordinieren mit Art. 9).
5. Eine Missachtung der Nutzungsbeschränkungen hat die sofortige Einstellung der jährlichen Entschädigung zur Folge.
6. Werden neue Vorschriften über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in den Schutzzonen erlassen und / oder die Bewirtschaftung zusätzlich stark eingeschränkt, so muss die Entschädigung neu ausgehandelt werden.
7. Der Grundeigentümer / die Grundeigentümerin ist verpflichtet, den oder die Bewirtschafter seines / ihres Grundstücks über die Bestimmungen des Schutzzonenreglements zu informieren und deren Namen der Wasserversorgung, zwecks Auszahlung der Ertragsausfallentschädigung, bekannt zu geben.
8. Die einmalige Entschädigung für Rechtseinräumung, Düngungsplan und Umtriebe bei einer neu erstellten Fassung oder bei einer erstmaligen Schutzzonenausscheidung beträgt:
	Art der Entschädigung
	Entschädigung
	in Worten

	Rechtseinräumung für Zone(n) S[…] und S[…] auf Grundstück Nr. […]
	Fr. […].–
	[…………..]

	Erstellung Düngungsplan
	Fr. […].–
	[…………..]

	Umtriebe
	Fr. […].–
	[…………..]

	Total
	Fr. […].–
	[…………..]


9. Diese Vereinbarung tritt mit der Genehmigung der Grundwasserschutzzone [«Name»] durch die Regierung in Kraft. 
10. Die Einmalige Entschädigung wird dem Grundeigentümer / der Grundeigentümerin innert 30 Tagen nach der Genehmigung der Grundwasserschutzzone ausbezahlt.

[Ort], den [………………..]

Die Vertragsparteien:


......................................................
[Name Grundeigentümer/-in / Inhaber/-in der Baute / Anlage]

Für die Wasserversorgung / Gemeinde Name:


……………………………………….	…………………………………….
Der / Die Präsident/-in [Name]	Der / Die Kanzlist/-in / Aktuar/-in [Name]
		1/2
		1/3
